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Vorwort 

Dieses Buch ist aus meiner Dissertationsschrift hervorgegangen, die ich im 
Frühjahr 2012 am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der 
Freien Universität Berlin eingereicht und im folgenden Herbst verteidigt 
habe. Entstanden ist die Arbeit im Rahmen meiner Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Berliner DFG-Sonderforschungsbereich 700 
»Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit«, einem intellektuellen 
Umfeld, das nicht nur diese Studie, sondern auch ihren Autor nachhaltig 
geprägt hat. Zum Gelingen – oder vielleicht besser: zum Abschluss – von 
Buch und Dissertation haben viele Personen und einige Institutionen bei-
getragen; ihnen allen möchte ich von Herzen danken.  

Meinem Doktorvater und Chef Bernd Ladwig danke ich nicht nur für 
fast ein Jahrzehnt der vertrauensvollen, lehrreichen und freundschaftlichen 
Zusammenarbeit und seine Geduld und Unterstützung, auf die ich mich 
beim Verfassen dieser Arbeit stets verlassen konnte, sondern vor allem 
dafür, mir eine Art des politiktheoretischen Denkens und Schreibens vor-
gelebt zu haben, die sich an den Idealen der Klarheit, Nachvollziehbarkeit 
und begrifflichen Schärfe orientiert. Ich kann nur hoffen, dass etwas von 
diesem Einfluss auf den folgenden Seiten erkennbar wird. Peter Niesen hat 
als Ko-Betreuer Arbeit und Autor in einem Maß gefördert, das weit über 
die üblichen Pflichten eines Zweitgutachters hinausgeht. Die Diskussionen 
mit ihm, seine detaillierten Kommentare zum Manuskript und seine wohl-
wollende Skepsis gegenüber einigen Prämissen des Vorhabens haben die-
ses Buch erheblich geprägt und – so viel ist sicher – deutlich verbessert. 
Neben den beiden Gutachtern bin ich auch Thomas Risse zu besonderem 
Dank verpflichtet. Er hat als Initiator und Sprecher des bereits erwähnten 
Sonderforschungsbereichs 700 nicht nur ganz erheblich das Forschungs-
umfeld geformt, in dem ich die letzten neun Jahre arbeiten durfte, sondern 
auch seit 2010 als mein Chef im Teilprojekt A1 »Beiträge zur Theoriebil-
dung« ebendiese Theoriebildung nach Kräften befördert.  
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Meine direkten (ehemaligen) Kolleginnen* Tamara Jugov, Daniel Jacob 
und Andreas Oldenbourg gehörten im letzten Jahrzehnt zu meinen wich-
tigsten Gesprächspartnern und haben jeweils (häufig mehrfach) große Teile 
des Manuskripts gelesen, kommentiert und immer wieder mit mir disku-
tiert. Teile davon wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch von Jan 
Brezger, Andreas Cassee, Robin Celikates, Anke Draude, Nina Engwicht, 
Anna Goppel, Jakob Huber, Luise Katharina Müller, Leon Schettler, 
Thorsten Thiel, Juri Viehoff und Gabriel Wollner kommentiert, wofür ich 
ihnen herzliche danke. Neben den bisher genannten haben Željko Brano-
vić, Matthias Kötter, Ulrike Schaper, Christoph Trebesch, Gregor Walter-
Drop und viele andere großartige Kolleginnen und Kollegen aus der Bin-
ger Straße dafür gesorgt, dass ich immer gern ins Büro gefahren bin und 
mich der Mut nie länger als bis zur nächsten Kaffeepause verlassen hat. 
Dorothée von Diepenbroick und Frank Lachmann haben die Disserta-
tions- beziehungsweise Buchfassung dieser Arbeit umsichtig korrigiert und 
lektoriert, wofür ich ihnen herzlich danke. Den Herausgebern von »Theo-
rie und Gesellschaft« danke ich für die Aufnahme in die Reihe und Judith 
Wilke-Primavesi und Eva Janetzko vom Campus-Verlag für die ebenso 
professionelle wie angenehme Zusammenarbeit. Herzlich gedankt sei auch 
zwei Institutionen: der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die die Arbeit 
an dieser Studie finanziert hat, und dem Department of Political Science 
der Columbia University, das so freundlich war, mich 2008 als Gastwissen-
schaftler aufzunehmen. 

Stine Kolbert und unserem Sohn Jasper möchte ich hier vor allem da-
für danken, dass sie mir in den letzten Jahren immer wieder klargemacht 
haben, dass es im Leben Wichtigeres als die Wissenschaft gibt und die 
schönste Doktorarbeit nichts nützt, wenn sie nicht abgegeben wird. Ge-
widmet ist das Buch meinen Eltern, Dagmar und Norbert Schmelzle, die 
das Projekt stets unterstützt haben, seine Vollendung jedoch nicht mehr 
erleben konnten. 

                                                           
 * Im Verlauf dieser Arbeit versuche ich, dem Wert einer geschlechtergerechten Sprache 

dadurch zu entsprechen, dass ich mal die weibliche, mal die männliche und mal beide 
grammatische Form(en) verwende und – falls der Kontext nichts anderes vermuten lässt 
– damit immer alle anderen mitmeine. 



Einleitung 

Am Anfang des neuzeitlichen politischen Denkens steht das Problem der 
Anarchie, oder genauer gesagt: das Problem ihrer Überwindung. Drei ka-
nonische Texte der politischen Philosophie – Hobbes’ Leviathan, Lockes 
Zweite Abhandlung und Kants Rechtslehre – bedienen sich jeweils der Kon-
trastfolie eines anarchischen Naturzustands, um ihre Theorien politischer 
Legitimität zu entfalten und die Bedingungen anzugeben, unter denen 
Herrschaftsverhältnisse gerechtfertigt sind. Die genauen Konturen eines 
solchen Szenarios ohne Herrschaft und politische Institutionen variieren 
dabei zwar zwischen den Autoren, die argumentative Funktion dieser Fik-
tion ist jedoch in allen drei Fällen eine ähnliche: Anhand der Unsicherheit 
(Hobbes), der Nachteile und Unannehmlichkeiten (Locke) beziehungswei-
se der notwendigen Rechtlosigkeit (Kant) eines imaginierten vorstaatlichen 
Zustands soll nachgewiesen werden, dass Herrschaftsverhältnisse rational 
erforderlich (Hobbes), vorteilhaft und moralisch zulässig (Locke) oder 
sogar moralisch geboten (Kant) sind.  

Am Anfang dieser Studie steht ebenfalls das Problem anarchischer Zu-
stände, allerdings nicht in Gestalt der Gedankenexperimente der Ahnher-
ren der politischen Theorie, sondern als Realität in sogenannten zerfallenen 
Staaten.1 Die Parallelen vor allem zwischen Hobbes’ düsterer Vision eines 
von permanenter Unsicherheit geprägten Naturzustands und der Situation 
in Ländern wie Somalia, Afghanistan, der Demokratischen Republik Kon-
go oder Sierra Leone liegen dabei jedoch auf der Hand: Das Fehlen eines 

                                                           
 1 Im Verlauf dieser Arbeit werde ich diejenigen Entitäten als Staaten bezeichnen, die 

völkerrechtlich als Staaten anerkannt sind. Unter Staatlichkeit werde ich diejenigen Ei-
genschaften eines Gemeinwesens verstehen, die in der politikwissenschaftlichen und 
philosophischen Literatur als Wesensmerkmale von Staaten genannt werden und die die 
internationale Anerkennung eines Akteurs als Staat sinnvoll erscheinen lassen. Ausdrü-
cke wie schwache, kollabierte oder zerfallene Staaten beziehen sich demnach immer auf 
international anerkannte Staaten, die geringe oder gar keine Staatlichkeit aufweisen. Ak-
teure, die über Staatlichkeit verfügen, jedoch völkerrechtlich nicht als Staaten anerkannt 
sind, werde ich als Quasi-Staaten bezeichnen. Man denke hier beispielsweise an Somali-
land. 
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staatlichen Gewaltmonopols und eines funktionsfähigen Rechtssystems, 
die daraus resultierende Unsicherheit und Anomie sowie sich ungehindert 
ausbreitende Epidemien und Hungersnöte prägen oftmals das statistisch 
kurze und von materieller Armut2 geprägte Leben der Menschen in sol-
chen »Ruinen von Staatlichkeit« (Ladwig 2007: 371). Zu den Folgen gehö-
ren der Zusammenbruch von Wirtschaft, Handel und Infrastruktur, die 
ständige Angst vor willkürlichen Rechtsverletzungen, Misstrauen und sozi-
ale Desintegration, die erzwungene Flucht weiter Bevölkerungsteile sowie, 
erschreckend häufig, ein gewaltsamer Tod. Aus diesem Grund gilt der 
Zerfall staatlicher Institutionen vielen Beobachtern als eine der zentralen 
humanitären Herausforderungen des beginnenden 21. Jahrhunderts (so 
etwa Helman/Ratner 1992–93; Rotberg 2003a; Collier 2007). Umso er-
staunlicher ist es, dass dieses Phänomen von der normativen politischen 
Theorie und Philosophie bisher kaum systematisch bearbeitet wurde.3 
Diese Forschungslücke ein Stück weit zu schließen, ist eines der Ziele 
dieser Arbeit. 

In der vorliegenden Studie nehme ich ähnlich wie Hobbes, Locke und 
Kant das Problem fehlender politischer Ordnung zum Ausgangspunkt, um 
die Frage nach der Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und dem 
Wert staatlicher Institutionen erneut zu stellen. Allerdings unterscheiden 
sich der Ansatz und das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung dabei in 
wichtigen Hinsichten von denen der Klassiker. Während die kanonischen 
Naturzustandstheoretiker insofern induktiv verfahren, als sie aus den Da-
ten ihrer Gedankenexperimente eine Theorie politischer Legitimität entwi-
ckeln, wird hier andersherum, also deduktiv, vorgegangen: Auf Grundlage 
der klassischen und zeitgenössischen philosophischen und politiktheoreti-
schen Literatur zum Begriff politischer Legitimität und zur Rechtfertigung 
von Herrschaftsverhältnissen entwickle ich im ersten Teil der Arbeit unter 
der Überschrift »Politische Legitimität« eine Theorie legitimer Herrschaft, 
mit deren Hilfe ich im zweiten Teil »Zerfallene Staatlichkeit und externe 

                                                           
 2 Hobbes beschreibt bekanntlich das Leben im Naturzustand im 13. Kapitel des Leviathan 

als »solitary, poor, nasty, brutish, and short« (1651: 89, Herv. CS). Im Human Develop-
ment Index der Vereinten Nationen belegt Afghanistan den 172., Sierra Leone den 181. 
und die Demokratische Republik Kongo den 187. von 187 Plätzen. Für Somalia liegen 
keine Daten vor. 

 3 Als Ausnahmen sind unter anderem die Arbeiten von O’Neill (2001), Buchanan (2003), 
Ignatieff (2003), Applbaum (2007), Ladwig (2007), Ladwig u. a. (2007), Jugov (2008), 
Ladwig und Rudolf (2011) und Jacob (2014a; 2014b) zu nennen. 
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Herrschaft« das Phänomen des Zusammenbruchs staatlicher Ordnungen 
aus normativer Perspektive in den Blick nehme. 

Zwei Fragen stehen dabei im Zentrum der Untersuchung: Erstens ist zu 
fragen, was genau die normative Problematik zerfallener Staatlichkeit aus-
macht: Liegt sie nur in der mangelhaften Versorgung der Bevölkerung mit 
menschenrechtlichen Grundgütern begründet – eine empirisch verbreitete, 
aber begrifflich kontingente Folge zerfallener Staatlichkeit – oder ist das 
Fehlen verlässlicher und effektiver politischer Institutionen auch darüber 
hinaus problematisch? Mit anderen Worten: Lassen sich die Übel von 
Staatszerfallsprozessen auf die Untererbringung von Governance-
Leistungen4 reduzieren oder geht mit dem Verlust staatlicher Rahmenbe-
dingungen und legitimer politischer Institutionen selber etwas Bedeutsa-
mes verloren? In der Antwort auf diese Frage werde ich die These vertre-
ten, dass Staatlichkeit zwar kein intrinsisch wertvolles Gut ist, sich jedoch 
die normativ relevanten Funktionen von staatlichen Institutionen nicht auf 
die Bereitstellung von Governance-Leistungen reduzieren lassen. Vielmehr 
ist Staatlichkeit (auch) ein spezifischer normativer Status, mit dem be-
stimmte Rechte, Pflichten und Verantwortungszuschreibungen verbunden 
sind, von denen die Herrschaftsunterworfenen als Bürger im Falle legitimer 
Staaten profitieren. Aus diesem Grund sind nichtstaatliche Governance-
Regime aus normativer Perspektive lediglich Surrogate und keine Äquiva-
lente zu staatlichen Strukturen. 

Die zweite Frage, die diese Arbeit klären möchte, ergibt sich aus der 
Antwort auf die erste: Wenn zerfallene Staaten ein dermaßen schwerwie-
gendes normatives Problem sind, welche Reaktionsmöglichkeiten und 
Hilfspflichten ergeben sich dann daraus für die internationale Gemein-
schaft? Zur Beantwortung dieser Frage entwickle ich im vierten Kapitel 

                                                           
 4 Unter Governance-Leistungen verstehe ich im Folgenden die (intendierten) Produkte 

des Regierens, also insbesondere Regeln mit dem Anspruch auf kollektive Verbindlich-
keit und kollektive Güter (vgl. Draude u. a. 2012: 6). Zu dem hier verwendeten Gover-
nance-Begriff vgl. die Forschungsarbeiten des Berliner Sonderforschungsbereichs 700 
»Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit«, in dessen Kontext diese Arbeit ent-
standen ist. Folgende Sammelbände bieten einen Überblick über die bisherigen For-
schungsergebnisse: Risse und Lehmkuhl (2007), De la Rose u. a. (2008), Risse (2011b) 
sowie Krasner und Risse (2014). Vgl. zudem die ebenfalls am SFB 700 entstandene Dis-
sertation von Anke Draude zum Governance-Paradigma (2012). Allgemein zur Gover-
nance-Debatte in der deutschen Politikwissenschaft vgl. die Arbeiten von Arthur Benz 
(2004a; 2004b), Renate Mayntz (2004; 2005) und Folke Schuppert (2005; 2007) sowie 
das Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift Governance in einer sich wandelnden Welt 
(Schuppert/Zürn 2008). 
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eine Typologie zerfallener Staaten und zeige unterschiedliche Reaktions-
pflichten für die verschiedenen Fälle auf. Einer dieser Fälle, der anomische 
Staatszerfall, ist dabei mit so schwerwiegenden Menschenrechtsverletzun-
gen verbunden, dass sich hier die Frage nach der Zulässigkeit humanitärer 
Interventionen und der anschließenden Herrschaftsübernahme durch ex-
terne Akteure stellt. Diesem Fragekomplex gehe ich in den Kapiteln fünf 
und sechs nach. Dabei komme ich – auf Grundlage der Analyse des ersten 
Teils der Untersuchung – zu dem Ergebnis, dass solche Formen instru-
mentell gerechtfertigter Fremdherrschaft über eine begrenzte Legitimität 
verfügen, jedoch einen inhärenten normativen Mangel aufweisen, der ihren 
Geltungsbereich sowohl zeitlich als auch material beschränkt. Instrumen-
tell gerechtfertigte Herrschaft ist aus normativer Perspektive ein unter 
Umständen gebotener Sonderfall, der jedoch darauf abzielen muss, lokale 
Prozesse der demokratischen Regierungsführung zu ermöglichen, die eben 
nicht nur instrumentell legitimiert, sondern auch intrinsisch wertvoll sind. 

Diese beiden Ergebnisse können dann – um die Analogie fortzuführen 
– wieder quasi induktiv auf die im ersten Teil der Arbeit entwickelte Theo-
rie politischer Legitimität angewendet werden. Sie geben Argumente an die 
Hand, warum erstens ein gehaltvoller Begriff legitimen Regierens nicht auf 
die Bereitstellung öffentlicher Güter – so wichtig diese Funktion auch ist – 
reduziert werden kann und warum deshalb zweitens Formen instrumenteller 
beziehungsweise output-orientierter Legitimität demokratische Strukturen 
nur ergänzen und nicht ersetzen können. Diese beiden Ergebnisse sind für 
die Debatten zum Regieren jenseits des Staates (vgl. etwa Dahl 1994; Zürn 
1998; Scharpf 2005) und zum Regieren ohne Staat (vgl. etwa Rosenau/-
Czempiel 1992; Risse/Lehmkuhl 2007; Risse 2011a) insgesamt von Belang: 
Die Argumentation dieser Arbeit macht insbesondere deutlich, dass sich 
die Legitimität von Herrschaftsverhältnissen nur im Ausnahmefall des 
Schutzes basaler Menschenrechte zeitweise von demokratischen Prozessen 
entkoppeln lässt. Jenseits dieses eng umgrenzten Bereichs ist das Recht zu 
regieren nicht ohne die gleichberechtigte Beteiligung der betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger zu haben. 

Aufbau der Arbeit 

(1.) Im Zentrum des ersten Kapitels steht die Auseinandersetzung mit dem 
Begriff politischer Legitimität. Hier vertrete ich die These, dass politische Legi-
timität einen spezifischen normativen Status bezeichnet: das Recht zu 
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regieren. Um diesen Vorschlag zu plausibilisieren, rekonstruiere ich zu-
nächst das Legitimitätsverständnis Max Webers. Dies dient zwei Argumen-
tationszielen: Zum einen kann anhand von Webers Theorie das Verhältnis 
von Macht und Herrschaft genauer bestimmt werden. Zum anderen lässt 
sich mit Weber zeigen, dass auch empirischen Perspektiven auf Legitimität 
ein Verständnis von ihr als einem normativen Status zugrunde liegt. Nor-
mative und empirische Legitimitätsverständnisse beziehen sich insofern 
nicht auf verschiedene Begriffe, sondern bilden lediglich zwei unterschied-
liche Perspektiven auf dasselbe Phänomen. Dies ist ein erstes wichtiges 
Ergebnis. In einem zweiten Schritt wird dann untersucht, worin genau der 
normative Status besteht, der legitime politische Ordnung auszeichnet. 
Den Ausgangspunkt für diese Überlegungen bildet die Rechtstheorie 
Wesley Newcomb Hohfelds (1919). Hohfeld unterscheidet zwischen vier 
Typen von Rechten, die ihren Trägern jeweils einen spezifischen normati-
ven Vorteil bieten. Dies sind Erlaubnisse, Ansprüche, Kompetenzen und 
Immunitäten. Auf den Legitimitätsbegriff angewendet ergeben sich aus 
Hohfelds Typologie drei plausible Lesarten politischer Legitimität:5 Diese 
wird entweder im Kern als Anspruch auf Rechtsgehorsam, als Erlaubnis 
zur Anwendung von Zwang oder als Kompetenz zur Veränderung von 
Rechten und Pflichten Dritter verstanden. Die Auseinandersetzung mit 
diesen drei begrifflichen Vorschlägen wird zeigen, dass das Verständnis 
von Legitimität als Kompetenz als einziger Kandidat die zentrale Funktion 
von Politik adäquat erfassen kann, nämlich durch die Setzung kollektiv 
verbindlicher Normen Erwartungssicherheit zu generieren, Koordinati-
onsprobleme zu lösen und gemeinsame Ziele zu bestimmen. Damit um-
fasst politische Legitimität – das Recht zu regieren – auf begrifflicher Ebe-
ne politische Autorität, verstanden als das normative Vermögen, verbindli-
che Normen und Pflichten zu generieren. Dies ist das zweite zentrale Er-
gebnis dieses Kapitels. 

(2.) Im zweiten Kapitel Die Rechtfertigung politischer Autorität wird von der 
begrifflichen zur normativen Perspektive gewechselt. Im Zentrum dieses 
Kapitels steht die Frage, aus welchen Gründen politische Institutionen 
über die normative Kompetenz verfügen sollten, für ihre Mitglieder ver-
bindliche Normen und Weisungen zu erzeugen. In Auseinandersetzung 
mit Locke und Kant untersucht das Kapitel transaktionale, assoziative und 

                                                           
 5 Es handelt sich nur um drei (und nicht vier) plausible Lesarten, weil es, zumindest nach 

meinem Kenntnisstand, keine Legitimitätstheorien gibt, die normative Immunitäten in 
ihr Zentrum stellen. Daher wird diese begriffliche Möglichkeit nicht weiter verfolgt. 
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auf natürlichen Pflichten beruhende Rechtfertigungen politischer Herr-
schaft und kommt zu dem Ergebnis, dass alleine auf natürlichen Pflichten 
basierende Ansätze zu überzeugen vermögen, diese aber um assoziative 
Elemente ergänzt werden müssen. Dem hier vertretenen Ansatz zufolge 
besteht die Rechtfertigung politischer Autorität in ihrer Fähigkeit, moralische 
Koordinationsprobleme zu bewältigen, das heißt Situationen, in denen natürli-
che Nichtschädigungs- und Hilfspflichten unterdeterminiert sind und da-
her selbst unter wohlmeinenden Interaktionspartnern nicht willkürfrei 
erfüllt werden können. 

(3.) Während das zweite Kapitel ein Argument dafür liefert, dass Herr-
schaftsverhältnisse notwendig und legitim sein können, fragt das dritte 
Kapitel Instrumentelle und intrinsische Rechtfertigungen politischer Autorität danach, 
wer auf Grundlage welcher Gründe über das Recht zu regieren verfügen 
sollte. In dessen Verlauf werden zwei Ansätze der Zuteilung politischer 
Autorität diskutiert. Der erste Ansatz wurde von Joseph Raz (1986: 39ff.) 
unter der Bezeichnung service conception of authority entwickelt. Diese instru-
mentelle Theorie der Rechtfertigung politischer Autorität weist demjenigen 
Akteur das Recht zu regieren zu, der mit der größten Wahrscheinlichkeit 
die besten Ergebnisse erzielt. Die Legitimität von Herrschaft ist aus dieser 
Perspektive direkt von ihrer Qualität und Effektivität abhängig. Der zweite 
Ansatz, der hier diskutiert wird, sind prozedurale – das heißt in der Regel 
demokratische – Rechtfertigungen. Auf Grundlage der im zweiten Kapitel 
erarbeiteten Theorie legitimer Herrschaftsverhältnisse komme ich zu dem 
Ergebnis, dass Raz’ instrumentelle Legitimitätstheorie keinen gleichwerti-
gen Ersatz für demokratische Verfahren bieten kann und daher nur in 
Ausnahmefällen – und dann auch nur für einen eng begrenzten Bereich 
moralischer Pflichten – zu überzeugen vermag. Zu diesen Ausnahmefällen 
gehören jedoch Formen externer Herrschaft wie etwa internationaler 
Übergangsverwaltungen, die im sechsten Kapitel als mögliche Reaktion auf 
Fälle von Staatszerfall diskutiert werden. Dort kommen die Ergebnisse 
dieses Kapitels zur Anwendung. 

(4.) Im vierten Kapitel Zerfallene Staaten als normatives Problem wird von 
der abstrakten Auseinandersetzung mit Legitimitätsfragen des ersten Teils 
zu einer stärker institutionellen Perspektive gewechselt. Hier werden zu-
nächst drei Probleme unterschieden, die Staatszerfallsprozesse für die poli-
tische Theorie aufwerfen. Dies sind die Fragen nach den humanitären 
Folgen von Staatszerfall, nach den Auswirkungen auf das internationale 
System und schließlich nach den Reaktionsmöglichkeiten und -pflichten 



 E I N L E I T U N G  15  

der internationalen Gemeinschaft. Um diese unterschiedlichen Problem-
ebenen von Staatszerfallsprozessen genauer fassen zu können, wird an-
schließend die normative Bedeutung von Staatlichkeit herausgearbeitet. 
Hier komme ich zu dem Ergebnis, dass Staatlichkeit sich sowohl durch 
bestimmte institutionelle Fähigkeiten (Gewaltmonopol, Regeldurchset-
zungsfähigkeit) als auch durch einen spezifischen normativen Status aus-
zeichnet: Mit Staatlichkeit sind bestimmte Rechte, Pflichten und Verant-
wortungszuschreibungen verbunden, die staatliche Herrschaft gegenüber 
nichtstaatlichen Alternativen normativ auszeichnet. Abschließend werden 
drei Konfigurationen zerfallener Staaten unterschieden und spezifische 
Reaktionsmöglichkeiten vorgeschlagen. Dabei werde ich die These vertre-
ten, dass zerfallene Staaten in allen drei Konfigurationen normativ proble-
matisch sind, sich Art und Umfang der Probleme sowie die angemessenen 
Reaktionsmöglichkeiten jedoch erheblich unterscheiden. In den nächsten 
beiden Kapiteln werden dann zwei Reaktionsmöglichkeiten auf die prob-
lematischste dieser Konfigurationen – den Fall des anomischen Staatszer-
falls – geprüft: Dies sind humanitäre Interventionen und externe Über-
gangsverwaltungen. 

(5.) Bevor im Abschlusskapitel die Legitimität externen Regierens un-
tersucht werden kann, gilt es zunächst, sich im fünften Kapitel Zulässigkeit 
und Gebotenheit humanitärer Interventionen mit einer Reihe von Argumenten 
auseinanderzusetzen, die, wen sie zuträfen, den Aufbau internationaler 
Übergangsverwaltungen in der Regel unzulässig machen würden. Diese 
Bedenken richten sich nicht gegen die Legitimität externer Herrschaft als 
solche, sondern gegen die Zulässigkeit humanitärer Interventionen, die in 
den meisten Fällen einer externen Übergangsverwaltung in zerfallenen 
Staaten vorausgehen müssten. In dem Kapitel werden zunächst drei klassi-
sche Probleme diskutiert: der pazifistische Einwand, der Krieg generell 
ablehnt, die auf dem Eigenwert staatlicher Souveränität beruhenden Be-
denken John Stuart Mills und Michael Walzers und schließlich jener Ein-
wand, der sich speziell gegen die faktisch nicht zu vermeidende Tötung 
Unschuldiger wendet. Im Anschluss wird gefragt, ob Bedingungen denkbar 
sind, unter denen Interventionen trotz dieser Probleme a) zulässig und b) 
sogar geboten sind. Beides wird bejaht. Dennoch plädiere ich abschließend 
dafür, durch effektive Präventionsmaßnahmen die Anlässe für humanitäre 
Intervention zu reduzieren: Eine Reform der völkerrechtlichen Rahmen-
bedingungen etwa könnte dazu beitragen, Staatszerfall zu verhindern, und 
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so die trotz allem stets problematisch bleibenden Interventionen unnötig 
machen. 

(6.) Das sechste und letzte Kapitel führt schließlich die verschiedenen 
Diskussionen der Arbeit zusammen und fragt nach der Rechtfertigung externer 
Herrschaft in zerfallenen Staaten. Die Argumentation stützt sich dabei sowohl 
auf die Debatte zum ius post bellum, die seit einigen Jahren im Kontext der 
Theorie des gerechten Krieges geführt wird, als auch auf die im ersten Teil 
der Arbeit entwickelte Legitimitätstheorie. Eine solche systematische Ver-
knüpfung beider Debatten liegt in der Literatur bisher noch nicht vor. Im 
Verlauf der Diskussion wird zwischen zwei Phasen der Fremdbestimmung 
unterschieden, die jeweils auf einer unterschiedlichen Rechtfertigung beru-
hen. Während Interventionen im ersten Schritt als legitime Nothilfe zu 
verstehen sind und damit noch kein Herrschaftsverhältnis konstituieren, 
üben Übergangsverwaltungen in einem zweiten Schritt eine Form legitimer 
instrumenteller Autorität aus. Der Geltungsbereich dieser Form gerechtfer-
tigter externer Herrschaft ist jedoch, wie hier gezeigt werden soll, zeitlich 
und material eng begrenzt. Zudem weist instrumentell legitimierte Herr-
schaft aufgrund ihres nicht-demokratischen Charakters einen inhärenten 
Legitimationsmangel auf, der nach einer Ablösung durch demokratische 
Verfahren verlangt, sobald diese möglich und einigermaßen effektiv sind. 
Neben der Institutionalisierung des Schutzes basaler Menschenrechte gilt 
es daher in der Phase der Übergangsverwaltung auch, Rahmenbedingungen 
für Prozesse der politischen Selbstbestimmung zu schaffen. Sind diese 
Prozesse abgeschlossen, kommt dem so entstandenen Gemeinwesen eine 
intrinsische Autorität zu, die die instrumentelle Autorität der Übergangs-
verwaltung ablöst. 

 


